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wortung durch die Landesregierung wünscht oder die 
Mündliche Anfrage in der nächsten Fragestunde auf-
gerufen werden soll. Herr Dr. Maelzer, bitte. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich möchte, dass die 
Mündliche Anfrage in der nächsten Sitzung aufgeru-
fen wird. 

Präsident André Kuper: Ganz hervorragend. 
Danke schön. Das haben wir so notiert und werden 
so verfahren. 

Damit beende ich Tagesordnungspunkt 8. 

Wir kommen zu: 

9 Gesetz zur Modernisierung des Gesetzes über 
die NRW.BANK und der Gesetze berufsständi-
scher Versorgungswerke 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/5349 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich für 
die Landesregierung Herrn Minister Dr. Optendrenk 
das Wort. 

Dr. Marcus Optendrenk, Minister der Finanzen: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Die schon etwas fortgeschrittene Stunde 
und Ihre vorabendliche Stimmung möchte ich gerne 
nutzen, um Ihre Aufmerksamkeit auf einen zwar eher 
technischen, aber nicht weniger wichtigen Gesetz-
entwurf der Landesregierung zu lenken. 

Die NRW.BANK ist gewissermaßen das Multifunkti-
onswerkzeug des Landes. Es gibt fast kein Ressort 
unserer Landesregierung, keinen Bereich unseres 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenle-
bens, der nicht mit der Kreativität, dem Engagement 
und klaren Ziel- und Lösungsdenken der 
NRW.BANK unterstützt oder bearbeitet wird. 

Wer gestern Abend beim NRW.BANK-Abend war, 
hat die Austauschplattform der NRW.BANK gese-
hen. Es ist einfach eine großartige Geschichte, dass 
wir eine solche Förderbank haben. 

Die Bereiche und Förderangebote kennen Sie nicht 
nur aus Ihren Fachausschüssen und aus den Ar-
beitskreisen. Sie wissen auch aus den eigenen Ar-
beiten mit solchen Antragstellern, die bei der 
NRW.BANK aufschlagen, dass es eine wirklich krea-
tive Arbeit ist. Deshalb danke ich vorab, bevor ich 
den Gesetzentwurf noch ein wenig erläutere, allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank sehr 
herzlich und hoffe, dass wir weiterhin so viel Erfolg 
mit dieser wichtigen Arbeit haben werden. 

(Beifall von der CDU, den GRÜNEN und 
Christian Dahm [SPD]) 

Wenn wir uns den Herausforderungen der Zukunft 
stellen, insbesondere der Transformation zu einer kli-
maneutralen Industrieregion, dann wird klar, dass die 
Landesregierung auch weiterhin auf die NRW.BANK 
als Akteur angewiesen ist und dass auch in Zukunft 
eine flexible und dynamische Förderbank wie die 
NRW.BANK erforderlich ist. 

Der nun zu beratene Gesetzentwurf ist genau für 
diese Zukunftsrolle der NRW.BANK ein kleiner tech-
nischer, aber kein unwesentlicher Schritt; denn bun-
desrechtliche Entwicklungen machen eine Moderni-
sierung der rechtlichen Grundlagen der NRW.BANK 
erforderlich. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der NRW.BANK 
Aufgaben und Geschäfte durch Rechtsverordnung 
zur ausschließlichen Wahrnehmung übertragen wer-
den können. Der Förderkatalog der NRW.BANK wird 
mit dem Gesetzentwurf in Einklang mit europäischen 
Vorgaben gebracht und um die Bereiche „Klima-
schutz“, „Digitalisierung“ und „internationale Förder-
programme“ ergänzt. 

Der mit dem vorliegenden Gesetzentwurf aufge-
zeigte Weg bietet das Potenzial, Synergien noch ef-
fizienter zu nutzen, bürokratische Verfahren abzu-
bauen und Kooperationen zu fördern. Die Beschleu-
nigung des Transformationsprozesses in Nordrhein-
Westfalen wird von diesem Schritt natürlich profitie-
ren. 

Durch ihre umfangreiche Erfahrung und jahrzehnte-
lange Zusammenarbeit genießt die NRW.BANK das 
volle Vertrauen der Landesregierung und – da bin ich 
sicher – auch des Parlamentes. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen der Landesregierung und der 
NRW.BANK wird sicherlich eher gestärkt. 

Die entsprechende Ermächtigungsgrundlage, die 
zum 1. Januar 2025 erforderlich ist, betrifft das 
Thema „Umsatzsteuer“; Sie kennen § 2b Umsatz-
steuergesetz. Insofern haben wir an dieser Stelle die 
Notwendigkeit, fristgerecht eine rechtliche Anpas-
sung vorzunehmen. 

Mit dem Gesetzentwurf ist auch eine eher redaktio-
nelle Änderung im Bereich der berufsständischen 
Versorgungswerke vorgesehen, die ich Ihnen nicht 
vorenthalten will. Diese Änderungen sind aufgrund 
der Novellierung der Bundesrechtsanwaltsordnung 
und des Steuerberatergesetzes durch den Bund im 
August 2022 notwendig geworden. Offensichtlich 
sind da bestimmte Folgewirkungen für das Landes-
recht nicht umfassend berücksichtigt worden. Das 
wollen wir jetzt entsprechend korrigieren, damit es 
konsistent bleibt. Der Gesetzentwurf zielt gerade da-
rauf ab, die bisherige Rechtslage wiederherzustellen. 
Konkret bedeutet das, dass die Versorgungswerke 
von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie 
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Steuerberaterinnen und Steuerberatern weiterhin 
nur diesen offenstehen. 

Ich bitte um Zustimmung und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Optendrenk. – Es gibt eine angemeldete Kurzinter-
vention aus den Reihen der FDP. Herr Wedel, Sie 
haben das Wort. 

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Minister, ich habe in dem Gesamtkontext eine 
Frage zu dem Bild der Landesregierung von der 
NRW.BANK bezüglich Aufgaben und Funktionen. 

Im Haushaltsentwurf 2024 ist in Kapitel 20 610 Titel 
134 eine Einnahme von 250 Millionen Euro im Zu-
sammenhang mit der Übertragung der Beteiligung 
an der WestLotto auf die Beteiligungsverwaltungsge-
sellschaft veranschlagt. Auch aus Ihren Ausführun-
gen in dem Artikel der WAZ vom 21. August 2023 ist 
mir nicht klar geworden, weshalb und auf welcher 
Grundlage das Land diese 250 Millionen Euro von 
der NRW.BANK erhalten soll. 

Steht der Gesetzentwurf in irgendeinem Zusammen-
hang mit dieser Veranschlagung? Werden die beab-
sichtigten Änderungen im Gesetz über die 
NRW.BANK benötigt, um diese Einnahme zu tätigen? 
Liegt die Zahlung im Interesse der NRW.BANK? 

In dem von mir gerade genannten Artikel haben Sie 
ausgeführt, dass die NRW.BANK die generierten 
Einnahmen aus mehr als 20 Jahren Glücksspiel beim 
Land abliefern soll. Warum eigentlich nicht bei der 
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft, wenn sie doch 
die WestLotto übernommen hat? 

Es ist auch erstaunlich, dass da eine glatte Summe 
von 250 Millionen Euro herauskommen soll. Wie ist 
das eigentlich berechnet? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Wedel. – Ich darf noch einmal darauf hinweisen, 
dass es sich nicht um eine Zwischenfrage handelte, 
sondern um eine Kurzintervention. Zur Reaktion auf 
die Kurzintervention hat Herr Minister jetzt das Wort. 

Dr. Marcus Optendrenk*), Minister der Finanzen: 
Ich interpretiere das als eine mündliche Kleine An-
frage, bin aber gerne bereit, Ihnen dazu Auskunft zu 
erteilen, weil es recht einfach ist. 

Der Gesetzentwurf und der Sachverhalt, über den 
Sie gerade berichtet haben, stehen in keinem Zu-
sammenhang. Insofern reden wir über einen ande-
ren Sachverhalt. Wir reden darüber, dass der Vor-
schlag der Landesregierung darin besteht, über zwei 

bestimmte Komponenten 250 Millionen Euro aus der 
NRW.BANK an den Landeshaushalt abzuführen. 

Die eine Komponente hängt noch zusammen mit der 
Übernahme von WestLotto in die Beteiligungsver-
waltungsgesellschaft des Landes, die unmittelbar 
dem Land Nordrhein-Westfalen gehört. Damit ist das 
Land Nordrhein-Westfalen auch entsprechend in der 
Haftungskaskade mit der BVG. Wenn Sie nicht zwei-
mal Steuern zahlen wollen, dann führen Sie es nicht 
in die BVG, sondern in den Landeshaushalt. 

Der größere Erfolg des Kollegen Witzel liegt aber da-
rin, dass er die Privatisierung von WestSpiel voran-
getrieben hat und so dazu beitragen konnte, dass wir 
einen deutlich erhöhten Marktwert gegenüber dem 
Buchwert in der Beteiligung bei der NRW.BANK in 
der Größenordnung von gut 140 Millionen Euro hat-
ten. Diese über dem Buchwert der NRW.BANK lie-
gende Möglichkeit, da entsprechend Einnahmen zu 
erzielen, wird jetzt dem tatsächlich wirtschaftlich Be-
rechtigten zugeführt, nämlich dem Landeshaushalt; 
jedenfalls dann, wenn der Landesgesetzgeber das 
auch so beschließt. Insofern gibt es aber keinen Zu-
sammenhang mit dem heute vorliegenden Gesetz-
entwurf. 

In der Satzung der NRW.BANK gibt es ein Ausschüt-
tungsverbot. Es ist hier keine Regelung enthalten 
und auch keine Absicht der Landesregierung, das zu 
ändern. 

Im Koalitionsvertrag sehen Sie exakt das Gegenteil 
als Anlage. Im Koalitionsvertrag steht, dass wir die 
Förderbank des Landes stärken und sie insbeson-
dere stärker für förderpolitische Zwecke zur Umset-
zung von Klimaneutralität, Digitalisierung und vielen 
anderen Dingen nutzen wollen. Dazu ist sie gut kapi-
talisiert. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, die-
ses dadurch zu erschweren, dass wir Ausschüttun-
gen in den Landeshaushalt vornehmen. Es gibt da 
auch keine Rechtsgrundlage oder die Absicht, dieses 
vorzunehmen. 

Insofern habe ich mich ein bisschen über die Bericht-
erstattung und die Fragestellungen, die ohne vorhe-
rige Kleine Anfrage von Ihnen in die Welt gebracht 
worden sind, gewundert. 

(Tim Achtermeyer [GRÜNE]: Jetzt ist allen al-
les klar!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Als nächsten Redner darf ich für die CDU-Fraktion 
den Abgeordneten Lehne ans Redepult bitten.  

Olaf Lehne (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Hintergründe, 
Inhalte und Ziele des Gesetzentwurfes wurden 
soeben bereits zutreffend von unserem Minister der 
Finanzen Marcus Optendrenk zur Einbringung erläu-
tert. Ich möchte mich daher kurzfassen. 
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Die NRW.BANK nimmt in vielen Bereichen eine Vor-
reiterrolle ein. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die nach-
haltigste und digitalste Förderbank in Deutschland zu 
sein. Wir unterstützen dieses Ziel ausdrücklich. Das 
Land ist hier auch in der Verantwortung, nämlich als 
Eigentümer der Bank. Wir als Landtag und Gesetz-
geber legen mit dem Gesetz über die NRW.BANK ei-
nen Teil der rechtlichen Rahmenbedingungen für das 
Handeln der Bank fest. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll diesen 
Rahmenbedingungen ein Update gegeben werden. 
Die Förderbereiche werden präzisiert und nachge-
schärft. Erstmals werden auch Klimaschutz und Kli-
mafolgeanpassung sowie die Digitalisierung aufge-
nommen. Das fehlte bisher. 

Im Rahmen dieses Förderkatalogs unterstützt die 
NRW.BANK das Land bei der Wahrnehmung seiner 
öffentlichen Aufgaben. Zukünftig soll es in einzelnen 
Bereichen auch möglich sein, ausgewählte Tätigkei-
ten zur ausschließlichen Wahrnehmung an die 
NRW.BANK zu übertragen. In diesen Fällen würden 
dann auch die Voraussetzungen der ab dem 1. Ja-
nuar 2025 geltenden Umsatzsteuerpflicht für die öf-
fentliche Hand nicht vorliegen. 

Die Regelung zur Vergütung von Mitgliedern der 
Landesregierung ist auch eine sehr sinnvolle Entbü-
rokratisierungsmaßnahme. Statt nach dem Prinzip 
„linke Tasche, rechte Tasche“ erst Vergütungen aus-
zahlen, die dann wieder abgeführt werden müssen, 
verbleiben diese nun direkt bei der Bank für ihre För-
derzwecke. 

Wir als CDU-Fraktion halten dieses Update der Rah-
menbedingungen für die nachhaltigste und digitalste 
Förderbank für sehr sinnvoll. 

Außerdem soll es eine Aktualisierung des Rechtsrah-
mens für die berufsständischen Versorgungswerke 
geben. Hierzu sind die Änderungen und insbeson-
dere die Klarstellungen vorgesehen, die auch auf-
grund bundesgesetzlicher Anpassungen erforderlich 
wurden. Der Minister hat dazu bereits ausgeführt. 
Die Versorgungswerke erhalten zudem die Möglich-
keit, selbstständiger zu handeln und ihre Verwal-
tungsstrukturen zu modernisieren. 

Insgesamt halten wir die Initiative für sehr gelungen 
und freuen uns auf die weiteren Beratungen. – Herz-
lichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Lehne. – Für die SPD spricht nun ihr Abgeordneter 
Herr Zimkeit. 

Stefan Zimkeit*) (SPD): Herr Präsident! Kolleginnen 
und Kollegen! Beim Verfolgen der bisherigen De-
batte und der Presseberichterstattung konnte man 

sehr schnell den Eindruck bekommen, dass man zu-
mindest bisher über drei unterschiedliche Gesetzent-
würfe redet. Ich wage die Prognose, dass man nach 
weiteren Reden vielleicht meint, man rede über noch 
mehr. Das zeigt zumindest, dass es ein paar Unklar-
heiten gibt, die in der weiteren Debatte beseitigt wer-
den müssen. 

Die CDU hat gerade davon gesprochen, dass es ein 
wichtiger Beitrag zur Verbesserung von Nachhaltig-
keit sei. Die Landesregierung schreibt in ihrem Ent-
wurf aber bei der Frage, ob das Ganze Auswirkun-
gen auf die Nachhaltigkeit habe: Keine. – Darin sehe 
ich einen Widerspruch. 

Der Widerspruch, den die FDP aufmacht, dass wir es 
hier nämlich mit der Ausplünderung der Bank zu tun 
haben, ist dann noch weiter gehend. Das zeigt: Das 
ist in der weiteren Debatte noch zu klären. 

Zu klären ist unter anderem auch: Was wollen wir mit 
dieser Bank erreichen? Wie wollen wir die Instru-
mente der Bank nutzen? – Da hat es bisher auch 
schon ausreichend Möglichkeiten gegeben, die 
diese Landesregierung nicht genutzt hat. 

Man könnte diese Bank stärker als bisher dafür nut-
zen, den Investitionsstau in Nordrhein-Westfalen zu 
beheben. 

Man könnte mit einem durch diese Bank organisier-
ten Programm „Gute Schule 2030“ dafür sorgen, 
dass der Investitionsstau an Schulen verschwindet. 
Das mag für Sie nicht so wichtig sein. 

(Zuruf von Michael Röls-Leitmann [GRÜNE]) 

Für uns ist es sehr wichtig, den Investitionsstau an 
Schulen zu beseitigen. 

Man hätte mit Unterstützung dieser Bank auch end-
lich etwas zum aktuellen Thema „Altschuldenbeseiti-
gung der Kommunen“ auf den Weg bringen können. 

Alles das ist versäumt worden. Alles ist jetzt schon 
möglich. Deswegen stellt sich die Frage, warum man 
die Möglichkeiten der Bank nun ausweiten will. Wir 
sind aber durchaus dabei, weil wir glauben: Diese 
Bank kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das 
bisher Versäumte in Nordrhein-Westfalen insbeson-
dere im Bereich der Investitionen aufzuarbeiten. 

(Zuruf von Tim Achtermeyer [GRÜNE]) 

Gegen die angesprochene Übertragung weiterer 
Aufgaben an die Bank ist grundsätzlich auch nichts 
einzuwenden. Aber eines ist dabei wichtig, nämlich, 
dass die Kontrolle des Parlamentes über die Maß-
nahmen und die Transparenz der Maßnahmen erhal-
ten bleiben. Was wir jetzt erfragen können, müssen 
wir auch bei der Übertragung auf die Bank erfragen 
können. Was wir als Parlament jetzt an Einfluss ha-
ben, muss auch da sein, wenn eine Aufgabe auf die 
Bank übertragen wird. 
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Ich sage einmal ausdrücklich, wie es nicht geht. Das 
ist ja vorhin diskutiert worden. Es kann nicht sein, 
dass eine Landesregierung sich bei unangenehmen 
Nachrichten wie dem Stopp von Förderprogrammen 
hinter einer Pressemitteilung der Bank versteckt. Das 
geht nicht. So etwas müssen wir im zukünftigen Pro-
zess ausschließen. 

Deshalb glaube ich, dass die Landesregierung im 
weiteren Prozess noch eine ganze Reihe von Fragen 
beantworten wird. 

Wir stehen aber wie immer bei Diskussionen und 
Maßnahmen zum Thema „NRW.BANK“ zur Verfü-
gung, um vernünftige Dinge mit auf den Weg zu brin-
gen. Ich hoffe, dass wir dieses Gesetz entweder 
noch entsprechend klarstellen oder bei Nachbesse-
rungsbedarf gemeinsam nachbessern können. Denn 
die NRW.BANK gehört nicht der Landesregierung o-
der einzelnen Fraktionen, sondern den Bürgerinnen 
und Bürgern und allen Vertreterinnen der Bürgerin-
nen und Bürger in diesem Haus. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Zimkeit. – Für die Fraktion der Grünen hat die Abge-
ordnete Frau Wenzel das Wort. 

Jule Wenzel*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokrati-
schen Fraktionen! Wie bereits von meinen Vorred-
ner*innen beschrieben, debattieren wir heute über 
Klarstellungen in der Übertragung ausgewählter Auf-
gaben und Geschäfte auf die NRW.BANK sowie 
über Änderungen in den berufsständischen Versor-
gungswerken. 

Die NRW.BANK ist eine verlässliche Partnerin des 
Landes in struktur- und wirtschaftspolitischen Fel-
dern. Sie agiert als Förderbank im öffentlichen Auf-
trag wettbewerbsneutral. Transparenz über ihre Ge-
schäfte schafft sie beispielsweise – da möchte ich 
hinzufügen: für alle Bürger*innen des Landes und 
auch für alle Vertreter*innen dieser Bürger*innen des 
Landes – über den Parlamentarischen Beirat, in dem 
auch Mitglieder aus diesem Hause sitzen. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Ihre Tätigkeitsberichte umfassen beispielsweise die 
soziale Wohnraumförderung, Existenzgründungen 
oder land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen.  

Sie leistet damit auch wichtige Beiträge in der Trans-
formation in eine klimaneutrale Zukunft. 

Auch in der Krise, wenn es richtig brennt, ist die 
NRW.BANK Finanzfeuerwehr und THW gleichzeitig. 
Denn eine Krisenlage lässt sich durch öffentliche In-
vestitionen wirksam bekämpfen. 

Wir leben in krisenbehafteten Zeiten, und die Her-
ausforderungen, die in den letzten Jahrzehnten an 
Bedeutung gewonnen haben, führen in Teilen unse-
rer Gesellschaft zu tiefer Verunsicherung. Wenn wir 
der Klimakrise, der überalternden Gesellschaft und 
dem fehlenden Wohnraum entgegentreten wollen, 
können wir das nur gemeinsam mit allen gesell-
schaftlichen Akteur*innen tun. 

Umso richtiger ist es, dass der Förderkatalog der 
Landesbank dementsprechend angepasst wird. Kon-
kret geht es hier um die Ergänzung der Felder Bil-
dung, Sport, Digitalisierung, nicht staatliche Woh-
nungswirtschaft, Klimaschutz und Klimafolgenan-
passung. Diese Ergänzungen schaffen Transparenz 
und die Möglichkeit, in diese wichtigen Zukunftsfel-
der zu investieren. 

Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt außerdem 
eine wichtige rechtliche Klarstellung vor. Mit der Mög-
lichkeit der vollständigen Übertragung von Aufgaben 
der Landesregierung auf die NRW.BANK werden 
den EU-rechtlichen Vorgaben zur Befreiung von der 
Umsatzsteuer Genüge getan. Der neue § 2b Um-
satzsteuergesetz machte eine Änderung hier not-
wendig. 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt auch weiterhin 
aus dem Landeshaushalt. Nach Satzung der 
NRW.BANK dürfen dafür keine Eigenmittel einge-
setzt werden. Da kann man noch so oft das Narrativ 
der Ausplünderung wiederholen. Das macht es an 
der Stelle einfach nicht richtig. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Diese Klarstellung ist nicht nur notwendig; sie schafft 
auch Transparenz und Synergien im Austausch über 
sinnvolle Investitionsmaßnahmen. 

Eine Obergrenze für Vergütungen an Mitglieder der 
Landesregierung, wie ebenfalls vorgeschlagen, hal-
ten wir für sinnvoll. 

Schlussendlich sichert der vorliegende Gesetzent-
wurf die demokratische Mitbestimmung und weitere 
Modernisierung der Versorgungswerke der Rechts-
anwält*innen, Steuerberater*innen sowie Wirt-
schafts- und Buchprüfer*innen. Dem können wir uns 
nur anschließen. 

Wir freuen uns auf die weiteren Beratungen im Aus-
schuss und stimmen der Überweisung selbstver-
ständlich zu. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Wenzel. – Für die FDP spricht nun der Abgeordnete 
Herr Witzel. 
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Ralf Witzel*) (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Im vorliegenden Gesetz-
entwurf beantragt die Landeregierung Änderungen 
im Gesetz über die landeseigene Förderbank. Die 
Landesregierung führt aus, sie sehe Modernisie-
rungs- und Anpassungsbedarf unter anderem auf-
grund bundesrechtlicher Entwicklungen. 

Ich sage Ihnen zu: Über die Anwendung des § 2b 
Umsatzsteuergesetz können wir gern miteinander 
ins Gespräch kommen, wenn Sie die Gefahr sehen, 
ab 2025 würde ohne eine Änderung zu Unrecht für 
Dienstleistungen der landeseigenen Förderbank 
eine Umsatzsteuerpflicht greifen. Auf diesen Punkt 
beschränken Sie Ihre Änderungsvorschläge hier 
aber ausdrücklich nicht. 

Interessant sind die schwarz-grünen Änderungen vor 
allem im Bereich des zukünftigen Auftrags des Lan-
desinstituts, also unterschiedliche Punkte, die Sie un-
ter § 3, Aufgaben und Geschäfte, anpassen wollen. 

So wollen Sie den Baubezug aus dem Auftrag der 
Förderbereiche streichen, obwohl in vielen Kommu-
nen realer Wohnungsmangel herrscht. Ein ganz klas-
sisches Aufgabenfeld, das durch ein beträchtliches 
Wohnungsbauvermögen abgesichert wird, wird auf-
geweicht. Welche Stadtentwicklung meinen und wol-
len Sie, die zukünftig keinen infrastrukturellen Bezug 
mehr haben muss? 

Noch wichtiger ist allerdings Ihre gewollte Änderung 
in Abs. 4. Sie wollen dort bei den Mitteln zur Aufga-
benerfüllung das neue, vermeintlich bankübliche Fi-
nanzierungsinstrument der Zuwendungsgewährung 
erstmals im Gesetz neu verankern. Sie verkaufen 
diese Änderung eher als einen Akt der Klarstellung 
und rein redaktioneller Natur. Aber was, bitte, ist hier 
denn korrekturbedürftig, wenn es doch nur darum ge-
hen soll, das zu machen, was schon bisher praktiziert 
worden ist und offenkundig auch nicht rechtswidrig 
gewesen ist? 

Zuwendungen hat die NRW.BANK – wir haben es ja 
bei einem der früheren Tagesordnungspunkte debat-
tiert – beispielsweise im Rahmen der Haushaltsbe-
schlüsse des Landtags in der 17. Wahlperiode durch 
die Beschlussfassung 2022 geleistet, nämlich in dem 
eben beschriebenen Programm zur Grunderwerbs-
teuerrückerstattung. Der Landeshaushalt hat sich 
verpflichtet, das, was die NRW.BANK auszahlt, zu 
erstatten. Ist das rechtswidrig gewesen? Wohl kaum. 

Interessant ist es für ein vertieftes Verständnis der 
aktuellen schwarz-grünen Mehrheit von der Rolle 
und Funktion der Förderbank deshalb, sich anzu-
schauen, was Ihr Bild ist, um Ihr insgesamtes Han-
deln in diesen Tagen einzuordnen. Da bin ich ganz 
bei meinem Kollegen Dirk Wedel. Dieses Gesamtbild 
fällt schon in diesen Tagen auf. 

Da Ihnen Steuermehreinnahmen von 3,3 Milliarden 
Euro und ein historisches Rekordhaushaltsvolumen 

von 102 Milliarden Euro noch immer nicht für 
schwarz-grüne Begehrlichkeiten reichen, zwingen 
Sie die Bank plötzlich zur Beendigung des Förder-
programms Zuschuss Wohneigentum, um einen 
zweistelligen Millionenbetrag im Landeshaushalt zu 
sparen. Wir haben das eben ausführlicher debattiert. 

Zum Zweiten fordern Sie völlig überraschend von der 
Förderbank eine Viertelmilliarde Euro als vermeintli-
che Gewinnabschöpfung aus deren Beteiligungsver-
waltung für einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren 
rückwirkend ein. Diese 250 Millionen Euro sollen der 
schwarz-grünen Haushaltsfinanzierung für 2024 die-
nen. 

Mir ist kein Beschluss von Gremien der NRW.BANK 
bekannt, der dies im Rahmen einer gemeinsamen 
Haltung und gemeinschaftlich gesehenen fachlichen 
Begründung so vorsehen und für angemessen hal-
ten würde. 

Ich habe auch noch keine Führungskraft der 
NRW.BANK getroffen, die mir darlegen konnte, aus 
genau welcher Berechnung heraus sich exakt die 
Angemessenheit Ihrer beträchtlichen Forderung von 
glatt 250,0 Millionen Euro ergibt, also welche be-
haupteten Ansprüche und Positionen sich arithme-
tisch zu diesem Betrag addieren. 

Ich will offen sagen: Wir sind von der Forderung in 
dieser Höhe überrascht und fühlen uns auch ge-
täuscht. Denn es ist weniger als drei Monate her, 
dass Sie, Herr Finanzminister, uns gebeten haben – 
genau am 24. Mai 2023 –, der gesetzlichen Übertra-
gung von WestLotto an die Beteiligungsverwaltungs-
gesellschaft, BVG, des Finanzministeriums zuzu-
stimmen. 

Wir haben dies in einem besonders zeiteffizienten 
und wenig kontroversen Verfahren mitgetragen und 
hätten das als Opposition natürlich methodisch so 
nicht gemacht, wenn wir damals Ihre Abrechnungs-
absichten für die Aktion, die Sie heute vornehmen, 
gekannt hätten. Von dieser finanziellen Mitgift haben 
Sie nämlich damals nie etwas erwähnt, obwohl Sie 
ausdrücklich in der Plenardebatte – nachzulesen im 
Plenarprotokoll 18/33 – das vertrauensvolle Mitei-
nander hier im Haus in dieser Frage betont haben. 

Insofern kann ich abschließend nur sagen: Herr Fi-
nanzminister, es gibt viele Fragen, denen wir uns 
widmen werden, auch der Frage, ob Sie in dieser 
Wahlperiode nach dieser Gesetzesänderung auch 
eine Änderung der Satzung der NRW.BANK vorha-
ben.  

Mit all diesen Fragen müssen wir uns aus Gründen 
der sorgfältigen Prüfung Ihrer Gesetzgebung ausei-
nandersetzen und das ernst nehmen. Beim letzten 
Mal hatten wir nicht all das geahnt, was wir bis zum 
heutigen Tag im Nachlauf dann erfahren haben. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Witzel. – 
Für die AfD spricht nun Herr Dr. Beucker. 

Dr. Hartmut Beucker (AfD): Herr Präsident! Ver-
ehrte Damen, geehrte Herren! Die NRW.BANK ist 
ein sehr wesentliches Instrument der Verwaltung un-
seres Landes. Ich selbst habe damit Erfahrungen ge-
macht. Ohne die NRW.BANK wären der Wiederauf-
bau und die Sanierung des damals größten Altstadt-
sanierungsgebietes der Bundesrepublik in der Elber-
felder Nordstadt in Wuppertal nicht möglich gewe-
sen. 

Die Präzisierung der Aufgabenfelder zeigt sich da-
ran, dass die Förderung öffentlichen Wohnraums da-
mals schon möglich war. Jetzt ist es präzisierend 
klargestellt. 

Die Erweiterung der Aufgabentätigkeit auf – präzi-
sierend – Klimaschutz erscheint uns etwas merkwür-
dig. Aber wir halten es für unabdingbar notwendig – 
da schließe ich mich dem Kollegen Zimkeit an –, 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Dagegen will ich mich 
verwahren!) 

dass das Handeln der Bank auch in Zukunft wie bis-
her kontrolliert werden können muss. 

Darüber hinaus halten wir den Gesetzentwurf für 
nicht weiter erörterungsbedürftig und werden ihm 
wohl auch so zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank Herr Dr. Beu-
cker. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zu Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 18/5349 an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss – federführend –, an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, an den 
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Digitalisierung, 
an den Ausschuss für Umwelt, Natur- und Verbrau-
cherschutz, Landwirtschaft, Forsten und ländliche 
Räume sowie an den Rechtsausschuss. Stimmt je-
mand gegen diese Überweisungsempfehlung? – Das 
ist nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? – Das 
ist auch nicht der Fall. Dann ist diese Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

10 Klagewelle nach der Einspruchswelle gegen 
neue Grundsteuerbescheide vermeiden – 
Hunderttausende Einspruchsverfahren gegen 
die rechtlich umstrittene Grundsteuer müssen 
jetzt ruhend gestellt werden! 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/5425 

Ich eröffne die Aussprache. Für die FDP spricht als 
Erster der Kollege Witzel. 

Ralf Witzel*) (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die Grundsteuerstatisti-
ken werden vom Finanzminister immer mit einem ge-
wissen zeitlichen Nachlauf in diesem Land veröffent-
licht. Als der vorliegende Antrag von der FDP-
Landtagsfraktion letzte Woche erarbeitet und einge-
reicht worden ist, lagen die Daten zum Monatsende 
Mai vor. Dazu veröffentlichte der Finanzminister 
700.000 Einsprüche gegen die neue Grundsteuer in 
Nordrhein-Westfalen. 

Jetzt, nur eine Woche später, liegen bereits die Zah-
len für das Monatsende Juni vor. Diese liegen wieder 
einmal um 100.000 Einsprüche höher. Allein bis zur 
Jahresmitte 2023 haben rund 800.000 Steuerzahler 
Einspruch eingelegt, davon 519.000 gegen den 
Grundsteuerwert und 271.000 gegen den Messbe-
trag. 

Zu diesem Zeitpunkt sind 1,5 Millionen Grundsteuer-
erklärungen noch gar nicht eingegangen oder noch 
nicht bearbeitet worden. Wahrscheinlich liegen wir 
heute schon bei 900.000 angestrengten Rechtsmit-
teln, wenn die Entwicklung weiter so voranschreitet. 
Ich biete Ihnen hier auch gerne eine Wette an: Bis 
zum Verfahrensende werden wir sicherlich die Grö-
ßenordnung von 1 Million erreichen. 

Inhaltlich richtet sich nur ein kleiner Teil der Einsprü-
che gegen falsche Tatsachenfeststellungen in einem 
konkreten Sachverhalt. Die allermeisten Rechtsmittel 
betreffen allgemeine verfassungsrechtliche Beden-
ken gegen das Scholz-Modell. 

Inhaltlich geht es beispielsweise um realitätsferne 
Wertermittlungen, die stattfinden – abhängig von Ge-
bäudealter, Gebäudeart, Bodenrichtwerten, fiktiven 
Mieten, vermuteten Restnutzungsdauern und Pau-
schalierungsregelungen. 

Es geht um fehlende Escape-Klauseln, also die feh-
lende Möglichkeit eines Steuerpflichtigen, einen 
niedrigeren Wertnachweis durch Sachverständigen-
gutachten zu erbringen. 

(Zuruf von Simon Rock [GRÜNE]) 

Es geht um den Genossenrabatt von pauschal 25 %. 
Dieser ist ein Widerspruch zur Rechtsformneutralität 
der Besteuerung. 

Es geht um die fehlende Nachvollziehbarkeit, unklare 
Folgewirkungen von Steuerbescheiden zum Grund-
steuerwert und Grundsteuermessbetrag sowie 
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